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Satzung 
über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBL. S 581) in Verbindung mit §§ 2, 13, 14, 19 des Kommunalabgabengeset-
zes in der Fassung vom 17.03.2005 (GBl. S. 206) sowie in Verbindung mit §§ 22,24 und 90 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung 
für Kinder vom 27.12.2004 (BGBl. I S. 3852) sowie in Verbindung mit § 6 Kindergartenge-
setz für Baden-Württemberg (KGaG) in der Fassung vom 09.04.2003 (GBl. S. 164), zuletzt 
geändert am 17.03.2005 (GBL S. 206) hat der Gemeinderat die Satzung über die Benutzung 
der städtischen Kindertagesstätten vom 20.07.1999, zuletzt geändert am 24.09.2002, am 
19.07.2005, 12.12.2006 wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Benutzungsverhältnis 

 
(1) Die Stadt Sindelfingen betreibt Kindertagesstätten als Tageseinrichtungen im Sinne 

von §§ 22 und 24 KJHG, 1 KGaG als öffentliche Einrichtung. Kindertagesstätten im 
Sinne der Satzung sind: 

 
1. Kindergärten (§ 1 Abs. 2 KGaG) 

Kindergärten werden geführt als 
 

a) vor- oder nachmittags geöffnete Einrichtungen (Halbtagskindergärten); 
 

b) vor- und nachmittags jeweils mehrere Stunden geöffnete Einrichtungen 
(Regelkindergärten); 

 
c) Einrichtungen mit einer ununterbrochenen täglichen Öffnungszeit von 

mindestens sechs Stunden (Kindergärten mit verlängerten Öffnungszei-
ten); 

 
d) Einrichtungen mit Gruppen im Sinne von § 2 Abs. 2 KGaG (Integrative 

Kindergärten); 
 

e) Einrichtungen, in denen Kinder tagsüber mehrere Stunden und ganz-
tags betreut werden (Mischkindergärten); 

 
f) ganztags durchgehend geöffnete Einrichtungen (Ganztagskindergär-

ten). 
 

2. Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen (§ 1 Abs. 4 KGaG) als 
 

a) Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (Kinderkrippe) und 
 

b) Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und im 
schulpflichtigen Alter bis 12 Jahren in Familiengruppen. 

 
3. Kinderhorte 
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(2) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur. 
 

§ 2 
Aufnahme 

 
(1) Sindelfinger Kinder haben vom vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt 

Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder unter 3 Jahren und Kinder 
von 6 bis 12 Jahren sind (ohne Rechtsanspruch) nach Bedarf, Plätze in Tageseinrich-
tungen vorzuhalten. 

 
Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt auf Antrag. Im Antrag sind anzugeben 
die Betreuungszeit sowie die voraussichtliche Dauer der Benutzung. Der Bedarf an 
Betreuungszeit ist grundsätzlich für das Kindertagesstättenjahr (Beginn nach den 
Schulferien) zu beantragen. 

 
(2) Auswärtige Kinder können in eine städtische Kindertagesstätte nur dann aufgenom-

men werden, wenn in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt 
und den Eltern bzw. Sorgeberechtigten sichergestellt wird, dass die Eltern selbst oder 
Dritte die Differenz zwischen den Gebühren nach der jeweils gültigen Gebührensat-
zung und den tatsächlichen Kosten übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme 
von auswärtigen Kindern wird durch diese Regelung nicht bekundet. Die Aufnahme 
richtet sich nach der pädagogischen und sozialen Dringlichkeit des Falles. Kinder al-
leinstehender, berufstätiger Mütter oder Väter werden bevorzugt aufgenommen. Über 
die Aufnahme entscheidet die Leitung des Regiebetriebes Kindertagesstätten. 

 
(3) Nicht aufgenommen werden kranke, insbesondere an einer ansteckenden Krankheit 

leidende Kinder. 
 

Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, sollen in Kindertagestätten 
gemeinsam mit anderen Kindern betreut werden, wenn auf diese Weise dem individu-
ellen Förderbedarf der Kinder entsprochen werden kann und soweit es die organisato-
rischen, personellen und sächlichen Gegebenheiten erlauben. Der Ausschluss von ei-
ner integrativen Betreuung bedarf einer eingehenden Prüfung durch die Leitung des 
Regiebetriebes Kindertagesstätten. 

 
(4) Jedes Kind soll vor Aufnahme in die Kindertagesstätte ärztlich untersucht werden. Als 

ärztliche Untersuchung gelten auch die Kinderfrüherkennungsuntersuchungen. 
 
(5) Zur Aufnahme des Kindes sind vorzulegen: 
 

- Aufnahmeantrag mit entsprechender Erklärung des/der Sorgeberechtigten 
- ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand des Kindes 
- Impfbescheinigung oder Impfbuch 

 
 

§ 3 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses 

 
Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses kann erfolgen durch: 
 
a) schriftliche Kündigung des/der Sorgeberechtigten gegenüber der Leitung der jeweili-

gen Kindertagesstätte unter Einhaltung der Kündigungsfrist vor vier Wochen zum Mo-
natsende 

 
b) schriftlichen Bescheid der Stadt, insbesondere wenn: 
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- das Kind ohne Angaben von den Gründen länger als 14 Tage unentschuldigt 

fehlt 
 

- das Kind besonderer Hilfe bedarf, die die Kindertagesstätte trotz erheblicher 
Bemühungen nicht leisten kann 

 
- der/die Sorgeberechtigte(n) trotz vorheriger Mahnung ihren Verpflichtungen 

aus dieser Satzung nicht oder nicht vollständig nachkommen. 
 

Der Bescheid ist der/dem/den Sorgeberechtigten bekannt zu geben. 
 
      

§ 4 
Betreuungszeiten 

 
(1) Die Betreuungszeiten für die städtischen Kindertagesstätten sind in fünf Blöcke unter-

teilt. 
 

Frühbetreuung:    6.30 Uhr -  8.00 Uhr 
       7.30 Uhr -  8.00 Uhr 
 

Vormittagsbetreuung:    8.00 Uhr - 12.30 Uhr 
 

Mittagsbetreuung:  12.30 Uhr - 14.00 Uhr 
 

Nachmittagsbetreuung: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 

Spätbetreuung:  16.00 Uhr - 16.30 Uhr 
     16.00 Uhr - 17.30 Uhr 
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(2) Für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter ist die Vormittagsbetreuung als Pflichtblock 

zu wählen. Die 1,5stündige Mittagspause kann abweichend von der Blockeinteilung 
auf den Zeitraum  

 
12.00 Uhr - 13.30 Uhr bzw.  
12.30 Uhr - 14.00 Uhr  

 
gelegt werden. 

 
(3) Schulkinder 
 

Die Vormittagsbetreuung muss nicht für Schulkinder gebucht werden. Bei Buchung 
gewährleistet sie jedoch die Betreuung der Schulkinder bei allen Ausfallzeiten der 
Schule und in Ferienzeiten (Ausnahme: Schließtage der Kindertagesstätten). Wird die 
Vormittagsbetreuung nicht gewählt, können die Sorgeberechtigten eine Betreuung wo-
chenweise in den Schulferien buchen. Abweichend von der Blockeinteilung kann auch 
eine Betreuungszeit von  
 
a) 12.00 - 17.00 Uhr oder 
b) 12.00 – 17.30 Uhr 
 
gewählt werden. 

 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Benutzung der in § 1 genannten Einrichtungen der Kindertagesstätten werden 

monatliche Benutzungsgebühren erhoben. Sie sind in voller Höhe zu entrichten, wenn 
das Kind bis einschließlich 15. des jeweiligen Monats aufgenommen wird bzw. nach 
dem 15. des jeweiligen Monats ausscheidet. Beim Ausscheiden bis einschließlich 15. 
des jeweiligen Monats bzw. bei Aufnahme nach dem 15. des jeweiligen Monats sind 
50 % der monatlichen Benutzungsgebühren zu entrichten. 

 
(2) 1. Gebührenmaßstab ist 
 

a) das Alter des Kindes 
b) der Umfang der Betreuungszeit sowie 
c) die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie 

 
2. Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die 

Gebühr wie folgt berechnet: 
 

Für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren: 
 

Frühbetreuung   6.30 -  8.00 Uhr 27,00 Euro 
       7.30 -  8.00 Uhr   9,00 Euro 
 

Vormittagsbetreuung    8.00 - 12.30 Uhr 54,00 Euro 
 

Mittagsbetreuung  12.30 - 14.00 Uhr 18,00 Euro 
 

Nachmittagsbetreuung 14.00 - 16.00 Uhr 24,00 Euro 
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Spätbetreuung  16.00 - 16.30 Uhr   9,00 Euro 

      16.00 - 17.30 Uhr 27,00 Euro 
 

 
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kinder unter 18 Jahren: 

 
Frühbetreuung     6.30 -  8.00 Uhr  23,00 Euro 

        7.30 -  8.00 Uhr    8,00 Euro 
 

Vormittagsbetreuung     8.00 - 12.30 Uhr  45,00 Euro 
 

Mittagsbetreuung  12.30 - 14.00 Uhr  15,50 Euro 
 

Nachmittagsbetreuung 14.00 - 16.00 Uhr  20,00 Euro 
 

Spätbetreuung  16.00 - 16.30 Uhr    8,00 Euro  
      16.00 - 17.30 Uhr  23,00 Euro 

 
 

 Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kinder unter 18 Jahren: 
 

Frühbetreuung     6.30 -  8.00 Uhr    18,00 Euro 
        7.30 -  8.00 Uhr      6,50 Euro 
 

Vormittagsbetreuung     8.00 - 12.30 Uhr     36,00 Euro 
 

Mittagsbetreuung  12.30 - 14.00 Uhr     12,50 Euro 
 

Nachmittagsbetreuung 14.00 - 16.00 Uhr     16,50 Euro 
 

Spätbetreuung  16.00 - 16.30 Uhr       6,50 Euro 
      16.00 - 17.30 Uhr     18,00 Euro 

 
 

Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kinder unter 18 Jahren: 
 

Frühbetreuung     6.30 -  8.00 Uhr     14,00 Euro 
        7.30 -  8.00 Uhr       5,00 Euro 
 

Vormittagsbetreuung     8.00 - 12.30 Uhr      27,00 Euro 
 

Mittagsbetreuung  12.30 - 14.00 Uhr        9,00 Euro 
 

Nachmittagsbetreuung 14.00 - 16.00 Uhr      12,50 Euro 
 

Spätbetreuung  16.00 - 16.30 Uhr        5,00 Euro 
      16.00 - 17.30 Uhr      14,00 Euro 
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3. Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die 

unter 2. ausgewiesene Gebühr in doppelter Höhe berechnet. 
 
 4a) Die Gebühr für die Betreuung von Schulkindern im Zeitraum von 12.00 - 17.00 

Uhr beträgt für ein Kind aus einer Familie mit 
 
  1 Kind unter 18 Jahren    65,50 Euro 
  2 Kindern unter 18 Jahren    55,00 Euro 
  3 Kindern unter 18 Jahren    44,50 Euro 
  4 Kindern und mehr unter 18 Jahren   33,50 Euro 
  
 4b) Die Gebühr für die Betreuung von Schulkindern im Zeitraum von 12.00 – 17.30 

Uhr beträgt für ein Kind aus einer Familie mit 
 
  1 Kind unter 18 Jahren    74,50 Euro 
  2 Kindern unter 18 Jahren    62,50 Euro 
  3 Kindern unter 18 Jahren    50,50 Euro 
  4 Kindern und mehr unter 18 Jahren   38,00 Euro 
 
(3) Neben den Gebühren nach Abs. 2 wird zusätzlich monatlich für die wahlweise Verpfle-

gung eines Kindes (Mittagstisch) eine Verpflegungsgebühr von 75,00 Euro erhoben. 
 
(4) Werden mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertagesstätte betreut, wird für das 

zweite Kind die Gebühr um 25 %, für das dritte Kind um 50 % ermäßigt. Für jedes wei-
tere Kind wird keine Gebühr erhoben. Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr nach 
Abs. 3. 

 
(5) Für Inhaber/innen der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt. 

Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr nach Abs. 3. 
 
(6) Gebühren nach Abs. 2 und 3 werden auch während der Ferien, bei vorübergehender 

Schließung und bei Fehlen des Kindes erhoben. 
 
(7) Die in dieser Satzung vorgesehenen Gebührenermäßigungen gelten nicht bei Gebüh-

renpflichtigen, welche einen Anspruch auf Übernahme der Kindertagesstättengebüh-
ren nach dem Bundessozialhilfegesetz in volle Höhe haben. Diese Gebühren-
pflichtigen haben jeweils die vollen Gebühren zu entrichten, solange sie Sozialhilfe be-
ziehen. 

 
§ 6 

Gebührenschuldner, Entstehung, Fälligkeit 
 
(1) Gebührenschuldner ist die/der Sorgeberechtigte. Bei mehreren Sorgeberechtigten sind 

diese als Gesamtschuldner gebührenpflichtig. 
 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Aufnahme des Kindes in einer Kindertagesstätte. Die 

Gebühren sind zu Beginn eines jeden Monats fällig. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzungsänderung tritt am 01.03.2007 in Kraft. 


